
Angaben zu Tagesordnungspunkt 12: Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 
2 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts 
im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2024 

Das Genehmigte Kapital 2017 ist ausgelaufen. Um in Bezug das genehmigte Kapital 
der Gesellschaft zukünftig wieder eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, 
schlagen Vorstand und Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 12 die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des Grundkapitals vor. Aus 
Gründen der Flexibilität soll das neue Genehmigte Kapital 2024 sowohl für Bar- als 
auch für Sachkapitalerhöhungen verwendet werden können. Bei der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital 2024 haben die Aktionäre der Gesellschaft 
grundsätzlich ein Bezugsrecht.  
 
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen  
 
a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;  

 
Damit soll die Abwicklung einer Aktienausgabe mit Bezugsrecht der Aktionäre 
erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen 
Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
ergeben. Der Wert von Spitzenbeträgen je Aktionär ist in der Regel gering, der 
Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge dagegen erheblich höher. Der Ausschluss dient daher der 
Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. 
 

b) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen 
Regelung. Das Volumen der Ermächtigung entspricht 10 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige 
Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und 
führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer 
Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des 
Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist 
berücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form der 
Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige 
Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu 
optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis 
der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem 
Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung 
getragen. Der Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen 
Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation 



am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der 
neuen Aktien bemühen. Der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit zu berücksichtigen. 
 

c) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der 
Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 
Gesellschaft erfolgt; 

 
Hierdurch sollen Unternehmensakquisitionen erleichtert werden. Zur Strategie 
der Gesellschaft gehört es, andere Unternehmen oder Unternehmensteile zu 
erwerben bzw. sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Im Rahmen solcher 
Akquisitionen bestehen Verkäufer nicht selten darauf, Aktien als Gegenleistung 
zu erhalten, da dies für sie attraktiver sein kann als ein Barverkauf. Die 
Möglichkeit, Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft 
den notwendigen Spielraum, sich bietende Erwerbsgelegenheiten schnell und 
flexibel auszunutzen. Hierfür muss das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen werden können. Da derartige Akquisitionen meist kurzfristig 
erfolgen, können sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden 
Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten Kapitals, 
auf das der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen 
kann. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch 
die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls 
den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Zwar kommt es 
bei einem Bezugsrechtsausschluss zu einer Verringerung der Beteiligungsquote 
der Aktionäre; die Nutzung von Aktien als Akquisitionswährung sowie zur 
Einbringung von Forderungen gegen die Gesellschaft wäre jedoch bei 
eingeräumtem Bezugsrecht nicht möglich. Im Rahmen einer jeden 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wird der 
Vorstand sorgfältig prüfen, ob er unter Berücksichtigung der Interessen der 
Gesellschaft sowie des Interesses der Aktionäre am Schutz ihrer 
Beteiligungsquote von dem eingeräumten genehmigten Kapital sowie der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Nur wenn 
den Belangen der Aktionäre gebührend Rechnung getragen wird und der 
Aufsichtsrat dem zustimmt, wird das Kapital der Gesellschaft auf diesem Weg 
erhöht. 
 

d) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft 
ausgegebenen Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde;  
 
Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb erforderlich und 
angemessen, um die genannten Personen in gleichem Maße wie Aktionäre vor 
Verwässerung ihrer Rechte zu schützen. Durch den Bezugsrechtsausschluss 
kann den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. 
Wandlungspflichten so ein Bezugsrecht auf neue Aktien in gleicher Weise 
gewährt werden, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihrem Umtausch- oder 
Optionsrecht vor der Durchführung der Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht 
hätten. Die Inhaber werden mit anderen Worten behandelt, als seien sie bereits 



Aktionär. Hierdurch wird vor allem eine Platzierung von Wandlungs-/ 
Optionsschuldverschreibungen am Kapitalmarkt erleichtert. 

 
Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in den genannten Fällen aus den 
aufgezeigten Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen.  
 

 


